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 Veröffentlicht am 01.07.1969

Norm

EheG §3 Abs3

Rechtssatz

Bei Prüfung der Frage, ob das Vormundschaftsgericht die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters eines Verlobten zur

Eheschließung ersetzen soll, ist vom sittlichen Zweck und Wesen der Ehe auszugehen. Auf den Umstand, daß sich die

Väter der Brautleute über das Heiratsgut der Braut und einzelne Übergabsbedingungen der Liegenschaft nicht einigen

konnten und deshalb gegeneinander aufgebracht sind, kann daher nicht Bedacht genommen werden.
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